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Der General ist besessen vom
Gedanken an die Sicherheit -
Sicherheit an sich, Sicherheit
als eigener Wert. Peinlichst
genau kontrollierte Kontrolle noch
der unscheinbarsten Details ist
sein Lebenselixier, absolut
absolute Kontrolle sein höchstes
Ideal. Die Grösse des von
General Leslie R. Graves gesicherten

Projektes und die Summe
der auf das Unternehmen
konzentrierten Finanzen lassen
Groves scheinbar auch gar
keine andere Wahl, geschweige
denn das Wohl der Nation.
Allein: Sicherheitsmassnah-
men und Kontrollen beschäftigen

nur die Verwaltung, produzieren

aber keine Waren und
schon gar keine neuen
Produkte. Dabei ist nichts weniger
als die Erfindung der ersten A-
Bombe gefragt.
Der wissenschaftliche Leiter
des Unternehmens, Dr. J.
Robert Oppenheimer, der im Kreis
seiner Kollegen ein freies
Forschen, ein spontanes und kreatives

Arbeiten gewohnt ist,
kommt mit Arbeitsbedingungen,

die jeden freien
Gedankenaustausch unterbinden,
jeden Meinungsaustausch
wenigstens in kontrollierte Bahnen

lenken wollen, nicht
zurecht. Die erwünschten Resultate

bleiben vorerst aus.
Freiheit und Sicherheit, pedantische

Ordnung und kreatives
Chaos liegen sich in den Haaren,

Gedankenfreiheit und
Geheimhaltung, personifiziert
durch Oppenheimer und Groves,

liefern sich ein Duell. Der
Zusammenprall der beiden
Weltanschauungen entspricht
dem dramaturgischen Konzept
von Roland Joffés THE SHADOW

MAKERS.
Freie und spontane Eindrücke,
kreatives Chaos wären Qualitäten,

die ein grosses A-Festival

dem neugierigen, offenen
Filmkritiker freiwillig bieten könnte.
Allein: die Grösse der
Veranstaltung, die auf das Unternehmen

konzentrierten finanziellen
Mittel rufen das Bedürfnis nach
Ordnung, Kontrolle und Sicherheit

wach. Der Überwachungscomputer

kann sich nicht
vorstellen, dass ein und derselbe
Kritiker ein und denselben Film
zweimal sehen will, eine Projektion

schon mal vorzeitig ver-
lässt und Zeit fände, einem
anderen Lichtspiel seine Aufmerksamkeit

zu schenken. Er ist
stattdessen voll gegen
unterstellten Kartenmissbrauch
programmiert. Die ordentliche
Vergabe der verfügbaren Karten
fordert vom Kritiker in der
Konsequenz strategische Planung
des Tagesablaufes für mindestens

drei Tage im voraus.
Ordnung soll schon sein. Zum
Glück für alle «Freiheitsdurstigen»

ist sie aber längst noch
nicht lückenlos und perfekt.
Noch ist es möglich, eigentlich
unbeabsichtigt und eher zufällig

etwa am selben Tag THE
SHADOW MAKERS und THE
HOUSE ON 92ND STREET (1945)
von Henry Hathaway zu sehen
und mit der massiven Umwertung

der gesellschaftlichen
Vorstellungen konfrontiert zu werden,

die in Sachen Überwachung

durch die Geheimdienste

erfolgte.
Die wahre Grösse eines Festivals

zeigt sich auch darin, wieviel

Filmkultur es sich neben
den handfesten wirtschaftlichen

Interessen noch leistet.
General Groves lässt die von
«Oppi» geforderte freie Diskussion

nicht freiwillig zu, sie wird
ihm - in der Interpretation von
Joffé - abgerungen. Wie die
Mächtigen mit den Machtlosen
verfahren, zeigt ihre wahre Natur.

Walt R. Vian
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